
 

 

 

 

 

 

VERLUSTE BEI PRIVATEN GRUNDSTÜCKSVERÄUSSERUNGEN 

 

 

2018 wurde die Verlustausgleichsmöglichkeit mit Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung eingeschränkt. 

 

Seit dem 01.04.2012 unterliegen Gewinne aus der Veräußerung von privaten Grundstücken der  

30 %-igen Immobilienertragsteuer (ImmoESt). Der Veräußerungsgewinn oder Verlust wird dabei 

durch die Differenz zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten bestimmt. Entsteht in-

nerhalb eines Kalenderjahres insgesamt ein Verlust aus privaten Grundstücksveräußerungen, kann 

dieser lediglich mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausgeglichen werden. 

Darüberhinausgehende Verluste können steuerlich nicht verwertet werden und gehen daher verlo-

ren. 

 

Verlust aus einer privaten Grundstücksveräußerung 

Entsteht aus einer privaten Grundstücksveräußerung ein Verlust, so kann dieser zunächst mit posi-

tiven Einkünften aus anderen privaten Grundstücksveräußerungen im selben Jahr ausgeglichen 

werden. Kommt es infolgedessen innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt zu einem Verlust aus 

privaten Grundstücksveräußerungen, ist dieser Verlust für steuerliche Zwecke weder mit anderen 

Einkunftsarten ausgleichsfähig noch in Folgejahre vortragsfähig. 

 

Ausnahme: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

Eine Ausnahme davon besteht allerdings in jenen Fällen, in denen im Jahr der Grundstücksveräuße-

rung auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt werden. Führen nämlich private 

Grundstücksveräußerungen in einem Kalenderjahr insgesamt zu einem Verlust, ist dieser zunächst 

auf 60 % zu kürzen und auf Antrag im ersten Jahr zur Gänze oder gleichmäßig verteilt über 

15 Jahre ausschließlich mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auszugleichen. 

 

2018 kam es jedoch zu einer Einschränkung der ausgleichfähigen Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung. Ab der Veranlagung 2018 ist eine Verrechnung der Verluste aus privaten Grund-

stücksveräußerungen gesetzlich nur mehr mit Einkünften aus der Vermietung und Verpach-

tung von Grundstücken und Einkünften aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforde-
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rungen zulässig. Nicht mehr ausgleichsfähig sind hingegen Einkünfte aus der Vermietung von be-

weglichem Vermögen (zB vermietete Geschäftseinrichtung) sowie Einkünfte aus der Überlassung 

und Verwertung von Rechten (Werknutzungsrechte, Patentrechte etc). 

 

Beispiel 

A erzielt im Jahr 01 einen Verlust aus der Veräußerung seines privaten Grundstücks in Höhe von  

EUR -10.000,00. Im selben Jahr fallen bei A positive Einkünfte aus der Vermietung einer Wohnung 

in Höhe von EUR 5.000,00 sowie positive Einkünfte aus Patentrechten in Höhe von EUR 2.000,00 

an. Aufgrund der gesetzlichen Einschränkung kann der auf 60 % gekürzte Verlust aus der Veräuße-

rung des Grundstückes in Höhe von EUR 6.000,00 nur mit den Vermietungseinkünften für die 

Wohnung in Höhe von EUR 5.000,00 verrechnet werden. Die Einkünfte aus Patentrechten in Höhe 

von EUR 2.000,00 sind zur Gänze mit dem progressiven (in der Regel bis zu 50 %-igen) Tarifsteuer-

satz zu versteuern. 
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